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Mess- und Eichverordnung – MessEV 
 

§ 54 Befugniserteilung an Instandsetzer 
 

(1) Die zuständige Behörde darf Betrieben (Instandsetzer) auf Antrag die Befugnis 
erteilen, instand gesetzte Messgeräte durch ein Zeichen kenntlich zu machen (In-
standsetzerkennzeichen). Voraussetzung für die Erteilung der Befugnis ist, dass 
die Betriebe über die zur Instandsetzung erforderlichen Einrichtungen und über 
sachkundiges Personal verfügen. 

(2) Die zuständige Behörde darf Angaben und Unterlagen zum Nachweis der in Ab-
satz 1 Satz 2 genannten Voraussetzungen verlangen. 

(3) Die Befugnis wird schriftlich oder durch elektronische Übersendung einer Be-
scheidung für bestimmte Messgerätearten erteilt. Dem Instandsetzer wird ein In-
standsetzerkennzeichen nach Anlage 8 Nummer 3.1 zugeteilt. Die zuständige Be-
hörde informiert die für die metrologische Überwachung zuständigen Behörden 
über die Erteilung der Befugnis. 

(4) Die zuständige Behörde prüft das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 
Satz 2 regelmäßig nach, spätestens alle fünf Jahre. 

(5) Die Befugnis kann widerrufen werden, wenn  
1. dies nach den Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze angezeigt ist, 
2. der Instandsetzer das Mess- und Eichgesetz und diese Verordnung nicht be-

achtet oder 
3. die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 nicht mehr gegeben sind. 
 
 

§ 55 Pflichten der Instandsetzer 
 

(1) Der Instandsetzer hat die instand gesetzten Messgeräte mit dem Instandsetzer-
kennzeichen kenntlich zu machen, wenn  
1. alle Voraussetzungen des § 37 Absatz 5 Nummer 1, 2 und 4 des Mess- und 

Eichgesetzes erfüllt sind und 
2. die Instandsetzung von einer Person seines Betriebs durchgeführt wurde, die 

über die hierfür erforderliche nachgewiesene Sachkunde verfügt; der Instand-
setzer hat eine Übersicht der Personen seines Betriebs zu führen, die über die 
erforderliche nachgewiesene Sachkunde verfügen. 

Im unteren Feld des Instandsetzerkennzeichens sind beim Anbringen des In-
standsetzerkennzeichens das Datum seiner Anbringung und das Namenskürzel 
der Person einzutragen, die das Gerät instand gesetzt hat. 
 

(2) Der Instandsetzer hat Zusatzzeichen am Messgerät im Sinne der Anlage 8 Num-
mer 1.3 nach der Instandsetzung zu entwerten. Entfernte Sicherungszeichen hat 
der Instandsetzer durch das Sicherungszeichen im Sinne der Anlage 8 Nummer 
3.2 zu ersetzen, bevor er das Instandsetzerkennzeichen anbringt. 
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(3) Der Instandsetzer hat die zuständige Behörde unverzüglich über eine durchge-
führte Instandsetzung schriftlich oder elektronisch zu informieren; dabei hat er das 
Messgerät näher zu bezeichnen und den Standort des Messgeräts anzugeben. 

 
(4) Der Instandsetzer hat der zuständigen Behörde Folgendes unverzüglich mitzutei-

len:  
1. die Verlagerung seines Firmensitzes, 
2. den Wegfall der Genehmigungsvoraussetzungen nach § 54 Absatz 1 Satz 2 

und 
3. die Einstellung seiner Tätigkeit. 
 

(5) Im Fall der Einstellung seiner Tätigkeit hat der Instandsetzer der Behörde unver-
züglich sämtliche Instandsetzerkennzeichen zu übergeben. 

 
Anlage 8  

(zu § 38, § 50 Absatz 2 und 3, § 54 Absatz 3 Satz 2, § 55 Absatz 2 Satz 2)  
Kennzeichen 

 
0. Vorgaben für alle Kennzeichen 

 
0.1 Die Farbe der in den nachfolgend aufgeführten Kennzeichen verwendeten 

Schriften und Zeichen ist schwarz. Die Kennzeichen können auch als Relief 
ohne zusätzliche Farbe in eine Plombe eingedrückt werden. 

0.2 Sind Kennzeichen als Klebemarke ausgeführt, dürfen diese nicht zerstö-
rungsfrei abgelöst werden können. 

 
 
3. Kennzeichen des Instandsetzers (§ 54 Absatz 3 Satz 2, § 55 Absatz 2 Satz 2) 
 

3.1 Das Instandsetzerkennzeichen besteht aus einer dreieckigen Klebemarke 
mit einer Seitenlänge von 30 mm. 
Das Kennzeichen enthält im oberen Feld die Kennung der zuständigen Be-
hörde, im mittleren Feld eine dem Instandsetzer von der zuständigen Behör-
de zugeteilte Nummer. Das untere Feld ist für die Angabe des Datums der 
Instandsetzung sowie des Namenskürzels des Mitarbeiters bestimmt, der die 
Instandsetzung vorgenommen hat. Die Hintergrundfarbe des Kennzeichens 
ist rot, entsprechend der nachfolgenden Darstellung. 

Beispiel: 
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3.2 Das Sicherungszeichen des Instandsetzers besteht aus einer dreieckigen 
Klebemarke mit einer Seitenlänge von mindestens 7 mm. Die Rückseite des 
Sicherungszeichens in der Ausführung als Plombe darf mit einem Firmenzei-
chen versehen sein. 
Das Kennzeichen trägt im oberen Feld die Kennung der zuständigen Behör-
de, darunter die dem Instandsetzer von der zuständigen Behörde zugeteilte 
Nummer. Die Hintergrundfarbe des Kennzeichens ist rot, entsprechend der 
nachfolgenden Darstellung. 

Beispiel: 

 

 
 

Mess- und Eichgesetz – MessEG 
 

§ 38 Verspätete Eichungen 
 

Hat der Verwender die Eichung mindestens zehn Wochen vor Ablauf der Eichfrist be-
antragt und das zur Eichung seinerseits Erforderliche getan oder angeboten, steht das 
Messgerät trotz des Ablaufs der Eichfrist bis zum Zeitpunkt der behördlichen Überprü-
fung einem geeichten Messgerät gleich. Hat der Verwender die Eichung zu einem 
späteren Zeitpunkt beantragt und ist der Behörde eine Eichung vor Ablauf der Eichfrist 
nicht möglich, so kann sie das weitere Verwenden des Messgeräts bis zum Zeitpunkt 
der behördlichen Überprüfung gestatten. Die Behörde soll die Eichung nach Ablauf 
der Eichfrist unverzüglich vornehmen. 
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